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Pressemitteilung 
 
 
MDS: Pflege-Weiterentwicklungsgesetz bringt Bewegung 
in die Debatte um Transparenz von Pflegequalität 
 
Künftig soll der Medizinische Dienst (MDK) Pflegeeinrichtun-
gen häufiger prüfen: Zunächst mindestens alle drei Jahre, 
nach einer Übergangsfrist jährlich. Darauf haben sich die 
Koalitionsfraktionen in der vergangenen Woche geeinigt. Au-
ßerdem sieht das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz vor, dass 
die Leistungen der Pflegeeinrichtungen und ihre Qualität ver-
öffentlicht werden. Grundlage sind die MDK-Qualitäts- 
prüfungen. "Wir begrüßen die geplanten Regelungen zur Qua-
litätsverbesserung und Transparenz. Sie werden dazu beitra-
gen, die Situation vieler Pflegebedürftiger zu verbessern", 
erklärte Dr. Peter Pick, Geschäftsführer des Medizinischen 
Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS), am 
4. März in Berlin. "Dies ist ein deutliches Signal an die Pflege-
einrichtungen und alle Beteiligten, ihr Bemühen um die Ver-
besserung der Qualität zu intensivieren." 
 
Auf der Veranstaltung "Verbraucher stärken – Transparenz und 
Benchmarking in der Pflege" stellte der Medizinische Dienst seine 
Vorstellungen zur Veröffentlichung der MDK-Prüfergebnisse vor. 
"Wir sind überzeugt, dass die MDK-Qualitätsprüfungen eine ge-
eignete Grundlage sind, um das Pflegegeschehen transparenter 
zu machen und die Verbraucher über wesentliche Aspekte von 
Pflegequalität zu informieren", betonte Pick. Es sei die Stärke der 
MDK-Prüfungen, dass die Ergebnisqualität direkt – anhand der 
Untersuchung von zehn Prozent der Pflegebedürftigen einer Ein-
richtung – erhoben würde. Nach Einschätzung des MDS wird die 
Veröffentlichung von Prüfergebnissen auch einen stärkeren Quali-
tätswettbewerb zwischen den Einrichtungen in Gang setzen.  
 
K.-Dieter Voß, Vorstandsmitglied des Spitzenverbandes Bund der 
Pflegekassen, begrüßte ebenfalls die geplanten Neuregelungen 
zur Transparenz. Zuständig für die Veröffentlichung – so sieht es 
der Gesetzentwurf vor – sind die Landesverbände der Pflegekas-
sen. Die Kriterien der Veröffentlichung werden unter Verhand-
lungsführung des Spitzenverbandes Bund vereinbart. „Die 
Informationsbasis der Versicherten als Verbraucher wird 
nachhaltig gestärkt und der Wettbewerb unter den 
Pflegeeinrichtungen wird gefördert", sagte Voß. Er wies darauf hin, 
dass die vorgesehenen Änderungen auch Grundlage für künftige 
Betriebsvergleiche und Benchmarking-Prozesse sein könnten. 
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MDK setzt auf Ergebnis- und Prozessqualität 
Der Schwerpunkt der MDK-Überlegungen liegt auf der Ergebnis- 
und Prozessqualität. Die Informationen werden laienverständlich 
und übersichtlich aufbereitet; die Prüfergebnisse können mit ge-
ringem Aufwand aus den Prüfberichten des MDK entnommen 
werden.  
 
Ähnlich wie andere Veröffentlichungen von Test-Ergebnissen sieht 
das Konzept eine gestufte Information vor: Eine Gesamtbewertung 
bietet eine übersichtliche und schnelle Orientierung für den Nutzer, 
darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, relevante Detailinformatio-
nen zur Qualität der Einrichtung einzusehen. Dies sind etwa Infor-
mationen zur Pflegeeinrichtung, zur pflegerischen Versorgungs-
qualität oder zur Zufriedenheit der Pflegebedürftigen z.B. mit den 
Mitarbeitern, dem Tagesablauf und den Betreuungsangeboten. 
 
 
 
Die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung führen im 
Auftrag der Pflegekassen Qualitätsprüfungen in stationären Ein-
richtungen und ambulanten Pflegediensten durch. Bundesweit 
prüfen die MDK bisher jährlich mehr als 4.000 Pflegeeinrichtun-
gen, das entspricht einem Anteil von etwa 20 Prozent aller Pflege-
einrichtungen. Künftig wird die Zahl der Prüfungen noch einmal 
deutlich erhöht.  
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